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Stadt Teublitz
Platz der Freiheit 7
93158 Teublitz

Flächennutzungsplan
(Ergänzungsplan nach § 214 Abs. 4 BauGB)

mit integrierem Landschaftsplan

P

Autobahnen mit Bauverbots- bzw.
Baubeschränkungszone nach § 9 FStrG

Hauptverkehrsstraßen mit
Ortsdurchfahrtsgrenze
und Bauverbots bzw.
Baubeschränkungszone

Ruhender
Verkehr

Bahnanlagen

Sonstige öffentliche Straßen und Wege

1.2.

1.3.

1.4.

Gemischte Bauflächen
(§ 1 Abs.1 Nr.2 BauNVO)

Gewerbliche Bauflächen
(§ 1 Abs.1 Nr.3 BauNVO)

Sonderbauflächen
(§ 1 Abs.1 Nr.4 BauNVO)

1.1. Wohnbauflächen
(§ 1 Abs.1 Nr.1 BauNVO)

G

4. EINRICHTUNGEN UND ANLAGEN ZUR VERSORGUNG MIT
GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN DES ÖFFENTLICHEN
UND PRIVATEN BEREICHS,FLÄCHEN  FÜR DEN
GEMEINBEDARF, FLÄCHEN FÜR SPORT- UND
SPIELANLAGEN
(§ 5 Abs.2 Nr.2a und Abs.4 BauGB)

Fließgewässer/Bachlauf

11. FLÄCHEN FÜR AUFSCHÜTTUNGEN, ABGRABUNGEN ODER
FÜR DIE GEWINNUNG VON BODENSCHÄTZEN
(§ 5 Abs.2 Nr.8 und Abs.4, § 29 Abs.1 und § 40 Abs.1 Nr.9 BauGB)

11.2     Abgrabung

11.1     Aufschüttung

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 5 Abs.2 Nr.1, § 1 bis 11 BauNVO)

10. WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE
WASSERWIRTSCHAFT, DEN HOCHWASSERSCHUTZ UND DIE
REGELUNG DES WASSERABFLUSSES
(§ 5 Abs.2 Nr.7 und Abs.4, § 40 Abs.1 Nr.13 BauGB

12. FLÄCHEN FÜR LANDWIRTSCHAFT UND WALD
(§ 5 Abs.2 Nr.9 und Abs.4, § 191 und § 201 BauGB)

9. GRÜNFLÄCHEN
(§ 5 Abs.2 Nr.5 und Abs.4 BauGB)

Vorranggebiet für die Gewinnung von
Bodenschätzen T=Ton, KS=Sand
(Nachrichtliche Übernahme)
Vorbehaltsgebiet für die Gewinnung von
Bodenschätzen T=Ton, KS=Sand
(Nachrichtliche Übernahme)

4.1      Flächen für den Gemeinbedarf

Sportlichen Zwecken dienende
Gebäude und Einrichtungen

Sozialen Zwecken dienende Gebäude
und Einrichtungen

Öffentliche Verwaltungen

Schule

Kirchen und kirchlichen Zwecken
dienende Gebäude und Einrichtungen

Feuerwehr

5.1.1

5.1.2

5. FLÄCHEN FÜR DEN ÜBERÖRTLICHEN VERKEHR UND
FÜR DIE ÖRTLICHEN HAUPTVERKEHRSWEGE
(§ 5 Abs.2 Nr.3 und Abs.4 BauGB)

5.1       Straßenverkehrsflächen

6.1

5.1.3

7. FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR DEN
ABFALSSENTSORGUNG UND ABWASSERBESEITIGUNG
SOWIE FÜR DIE ABLAGERUNGEN
ANLAGEN, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGE MAßNAHMEN,
DIE DEM KLIMAWANDEL ENTGEGENWIRKEN
(§ 5 Abs.2 Nr.2b, 4 und Abs.4 BauGB)

Abwasser

Wasser; B = Brunnen, H = Hochbehälter,
R = Regenwasserrückhaltebecken

Flächen für Versorgungsanlagen, für die
Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
sowie für Ablagerungen

Elektrizität

Gas

Oberirdisch, mit Schutzstreifen

Unterirdisch, mit Schutzstreifen

Grünflächen

Parkanlage

Sportplatz

Friedhof

Spielplatz

Badeplatz, Freibad

Kleingartenanlage

Gliedernde Grünfläche

Campingplatz

12.1    Flächen für die Landwirtschaft/Grünland

Flächen für Wald
    Nadelwald         Laubwald           Mischwald

SONSTIGE PLANZEICHEN

5.2.1

8. HAUPTVERSORGUNGS- UND
HAUPTABWASSERLEITUNGEN
(§ 5 Abs.2 Nr.4 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.13 und Abs.6  BauGB)

10.1     Wasserflächen

12.2

Kulturellen Zwecken dienende
Gebäude und Einrichtungen

Recyclinghof

Gemeindegrenze

W

M

S

P

G

T15

T15

Geplante Kompensations- und Ökokontoflächen

MAßNAHMEN LANDSCHAFTSPLAN

Kompensations- und Ökokontoflächen (Bestand)

Anlage und Entwicklung von Streuobstwiesen

Anpflanzung von Strauchhecken, Gehölzsäumen
und Gehölzgruppen unter Erhalt der Waldstrukturen

Entwicklung eines gestuften Waldmantels

Anpflanzung von Ufergehölzen entlang von
Gewässern

Anpflanzung von Bäumen entlang von Straßen
und Wegen

Schwerpunktflächen für die Umsetzung von
Renaturierungsmaßnahmen auf Moorböden

Schwerpunktflächen für die Entwicklung von
Magerrasen und Extensivgrünland

Schwerpunktflächen für die Entwicklung von Feucht-
lebensräumen im Umfeld der Naab (incl. Wald)

Umstrukturierung von bestehendem Grünland
und Acker in Waldlichtungsbereiche

Schwerpunktflächen für die Entwicklung von temporären
(während der Nutzung) und langfristigen (nach Ende der
Nutzung) Offenland und Waldbiotopen auf Abbauflächen
Städtebauliche Entwicklung des Ortskerns im
Umfeld von Kirche, Schloss und Rathaus

Errichtung von Infostationen zur Öffentlichkeitsarbeit

Großräumiger klimaangepasster Waldumbau

Verfahrensvermerke
1) Der Stadtrat der Stadt Teublitz hat in der Sitzung vom 12.05.2016 die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans Teublitz beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 28.02.2017 ortsüblich bekanntgemacht.
2) Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des

Flächennutzungsplans Teublitz in der Fassung vom 01.02.2017 hat in der Zeit vom 01.03.2017 bis 03.04.2017 stattgefunden.
3) Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des

Flächennutzungsplans Teublitz in der Fassung vom 01.02.2017 hat in der Zeit vom 27.02.2017 bis 03.04.2017 stattgefunden.
4) Zu dem Entwurf des Flächennutzungsplans Teublitz in der Fassung vom 11.04.2019 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 22.08.2019 bis 30.09.2019 beteiligt.
5) Der Entwurf des Flächennutzungsplans Teublitz in der Fassung vom 11.04.2019 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom

29.08.2019 bis 30.09.2019 öffentlich ausgelegt.
6) Die Stadt Teublitz hat mit Beschluss des Stadtrates vom 23.01.2020 den Flächennutzungsplan Teublitz in der Fassung vom 23.01.2020 festgestellt.

Teublitz, den 24.01.2020
(Siegel)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Erste Bürgermeisterin Maria Steger

7) Das Landratsamt Schwandorf hat den Flächennutzungsplan Teublitz mit Bescheid vom 16.07.2020 AZ 6100-2019/010687 gemäß § 6 BauGB
genehmigt.

8) Ausgefertigt
Teublitz, den 21.07.2020

(Siegel)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Erste Bürgermeister Thomas Beer

9) Die Erteilung der Genehmigung des Flächennutzungsplans Teublitz wurde am 22.07.2020 gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der
Flächennutzungsplan Teublitz ist damit wirksam.

Teublitz, den 22.07.2020

(Siegel)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Erste Bürgermeister Thomas Beer

10)  Der Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am 07.04.2022 und 01.02.2024
• für den Flächennutzungsplan 2020 ein ergänzendes Verfahren nach § 214 Abs. 4 BauGB durchzufüh-ren,
• den Landschaftsplan der Stadt Teublitz fortzuschreiben und diesen in den Flächennutzungsplan zu integrieren.

11) Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des Landschaftsplans
Teublitz in der Fassung vom 01.02.2024 hat in der Zeit vom 13.03.2024 bis 15.04.2024 stattgefunden. Mit Beschluss von 29.01.2025 befasste sich
der Teublitzer Stadtrat mit den eingegangenen Stellungnahmen.

12) Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des
Landschaftsplans Teublitz in der Fassung vom 01.02.2024 hat in der Zeit vom 13.03.2024 bis 17.04.2024 (Frist verlängert bis 22.05.2024)
stattgefunden. Mit Beschluss von 29.01.2025 befasste sich der Teublitzer Stadtrat mit den eingegangenen Stellungnahmen.

13) Die überarbeiteten Planentwurfsunterlagen „Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Stadt Teublitz“ samt neuer Gutachten wurden
durch den Stadtrat in seiner Sitzung am 20.03.2025 gebilligt.

14) Die erneute öffentliche Auslegung (Öffentlichkeitsbeteiligung) und die Anhörung der Fachstellen sowie Träger öffentlicher Belange fand in der Zeit
von 25.04.2025 bis 26.05.2025 statt. Darauf wurde mit Bekanntmachung vom 17.04.2025 hingewiesen. Der Stadtrat befasste sich am 24.07.2025
mit den eingegangenen Stellungnahmen.

15) Die Stadt Teublitz hat mit Beschluss des Stadtrates vom 24.07.2025 den Flächennutzungsplan Teublitz mit integriertem Landschaftsplan in der
Fassung vom 24.07.2025 festgestellt.

Teublitz, den 25.07.2025

(Siegel)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Erster Bürgermeister Thomas Beer

16) Das Landratsamt Schwandorf hat den Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan Teublitz mit Bescheid vom ____________
AZ __________________ gemäß § 6 BauGB genehmigt.

17) erneut ausgefertigt

Teublitz, den _________________

(Siegel)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Erster Bürgermeister Thomas Beer

16) Die Erteilung der Genehmigung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan Teublitz wurde am _____________ gemäß
§ 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan Teublitz ist damit wirksam.

Teublitz, den _________________

(Siegel)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Erste Bürgermeister Thomas Beer

Festgesetztes Überschwemmungsgebiet
(Nachrichtliche Übernahme)

10.2

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN AUS DEM REGIONALPLAN

Vorranggebiet für Photovoltaik
(Nachrichtliche Übernahme)

Vorranggebiet für Windenergie
(Nachrichtliche Übernahme)
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